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Das preußiſche Verfaſſungswerk.
Fortſetzung.

Allgemein betrachtet möchten wir aber das allgemeine Stimmrecht als
nothwendige Folge der politiſchen Gleichberechtigung keinesfalls aufgehoben,
ſondern nur diejenigen, welche in keinem directen Verbande mit dem Gemeinde-
haushalt ſtehen, eder notoriſch in einer abhängigen Stellung ſich befinden, von
demſelben ausſchließen: Fürchtet man aber, was in Frankreich allerdings ein-
trat, bei der allgemeinen Bewerbung um Communalämter eine Verſchlechterung
von deren Verwaltern ſo würden wir eine Beſchränkung der Wählbarkeit bei
weitem einer der Wahlberechtigung vorziehen, ähnlich wie es in England in
Betreff der Wahlen zum Unterhauſe der Fall iſt ohnehin iſt eine allgemeine
Wählbarkeit ohne allgemeine Wahlberechtigung nur ein Schein. Zur Be-
antwortung dieſer ganzen Frage erſcheint es nothwendig das Verhältniß von
Gemeindebezirk (Beſitz) zu den Gemeindegliedern (Perſon) ſcharf zu erwägen:
ſoll der Geſetzgeber gegen die in der Perſon jederzeit ſich findenden Mängel
und Unvollkommenheiten in dem Beſitz eine Sicherheit ſuchen, oder darf er die
Beſeitigung der erſtern dem Gemeingeiſt alſo wieder den Perſonen anvertrauen
Ein bemerkenswerthes Schwanken über dieſe Frage zeigte ſich auf dem Elbin-
ger Städtetage. Nachdem man ſich anfangs für F. 8. des R. E. erklärt
hatte, ſo verwarf man aus Schen vor den Coſequenzen des Cenſus am fol-
genden Tage mit 64 grgen 5 Stimmen dieſe Erklärung wieder. und beſchloß
Jeder großjährige Einwohner der Gemeinde hat das volle aktive und paſſive
Wahlrecht, ſobald er auch nur die kleinſte directe Beiſtenuer zu den Gemeinde-
bedürfniſſen zahlt. Die letzte fundamentale Beſtimmung betrifft die Gemein-
devertretung zum Zwecke der Selbſtverwaltung. Jn der Gemeindevertretung
tritt uns aber in den beiden Entwürfen ein durchgreifender Unterſchied entge-
gen. Zwar in der Gemeindeverwaltung ſtimmen beide überein, ſofern dieſelbe
in beiden dem Magiſtrat d. h. dem Bürgermeiſter und deſſen Beigevrdneten
übertragen wird dagegen wird die eigentliche Vertretung in dem R. E. dem
Gemeinderath, der in Gemeinden von weniger als 100 Einwohnern aus ſämmt-
lichen Gemeindewählern beſteht, übertragen in dem A. E. aber außer dem
Gemeinderath noch der Gemeindeverſammlung. Um die ganze Wichtigkeit die
ſes Unterſchieds zu überſehen müſſen wir uns zunächſt von den Gemeindever
ſammlungen, ven denen in dem ganzen zweiten Abſchnitte des A. E. gehandelt
wird, ein klares Bild verſchaffen. Die Gemeindeverſammlung beſteht aus al-
len wählbaren Gemeindegliedern dieſelben verſammeln ſich in Gemeinden un
ter 3000 Einwohnern in einer, in größern Gemeinden aber in mehreren Ver-
ſammlungen. Sie wählt ſämmtliche Gemeindevorſteher, führt die Aufſicht über
die Gemeindeverwaltung und hat zu entſcheiden über die Verwendung ſogar
theilweiſe Veräußerung des Gemeindevermögens, über Anleihen und Steuern,
über Neubauten und Wege- Anlagen ferner über Streitigkeiten zwiſchen dem
Bürgermeiſter und Gemeinderathe, endlich über alle Angelegenheiten,
deren Entſcheidung durch die Gemeindeverſammlung von
einem Viertheil der Mitglieder derſelben verlangt wird,
oder die ihr von der Gemeinde Kreis Bezirks- und Staatsverwaltung zur
Entſcheidung vorgelegt werden. Sie allein iſt berechtigt, Vorſtellungen, Adreſ-
ſen u. ſ. w. im Namen der Gemeinde zu erlaſſen. Auf den Antrag des Bür-
germeiſters oder des Gemeinderaths kann die Gemeindeverſammlung jederzeit
ſtattfinden ſie muß aber ſtattfinden zum Zweck öffentlicher Bekanntmachungen
an die Gemeinde, ſofern dieſelben nicht auf anderm Wege geſchehen können,
auf Veranlaſſung höherer Behörden oder bei Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen
Bürgermeiſter und Gemeinderath, um Vorſtellungen Beſchwerden oder Adreſ
ſen im Namen der Gemeinde zu erlaſſen, endlich wenn doppelt ſoviel Gemein-
deglieder, als die Zahl der Gemeindeverordneten beträgt, ſchriftlich Beſchwerde
gegen die Verwaltung führen. Die Form der Berathung iſt näher folgende
die Verſammlung wählt ſich jährlich 3 Vorſteher durch abſolute Majerität,
welche die Gemeinde zu berufen haben, und von denen einer in der Berathung
den Vorſitz zu führen hat. Die Abſtimmungen geſchehen durch Zählung, und
zwar müſſen alle vorzulegenden Fragen ſo gefaßt ſeyn, daß ihre Beantwortung

geſtempelte Stimmzettel. Zu einem vollgültigen Beſchluß iſt die Majorität
der Erſchienenen erforderlich, zerſpaltet ſich eine Gemeinde in mehrere Abthei-
lungen, ſo werden die Stimmen ſämmtlicher Abtheilungen vereinigt, und deren
Mehrheit entſcheidet. Unwillkührlich erinnern dieſe Gemeindeverſammlungen
an Fröbels Urverſammlungen, welche er als die regelmäßigen oder außerordent-
lichen Zuſammenkünfte aller vollberechtigten Bürger in engeren oder weiteren
Kreiſen des Gemeinweſens für alle die Beſchlüſſe, welche in ihren Rechtskreis
gehören, beſtimmt. Offenbar iſt das Princip, das in derartigen Verſammlungen
ſeinen Ausdruck findet, das der Demekratie d. h. der Herrſchaft des Volks in
Gemeinangelegenheiten, und als ſolches von uns anzuerkennen. Denn Demokratie
und Republik bezeichnet keineswegs, wie viele wollen, daſſelbe die Republik zeigt
vielmehr nur eine beſtimmte Form an, in welcher das demokratiſche Princip
zur Erſcheinung kommt die Form. aber in der jenes Prinzip unter uns zur
Erſcheinung kommen ſoll iſt die Monarchie. Das Weſen der Monarchie be
ſteht nun nicht blos darin daß ein unverantwortliches und darum erbliches
Haupt an der Spitze des Staats ſteht ſondern eben ſo ſehr und noch viel-
mehr darin, daß die verſchiedenſten Gebiete des Staats bei aller ihrer Selbſt
ſtändigkeit für ſich zugleich von dem Gedanken ihrer Einheit getragen und mit
Macht zuſammengehalten werden. Es entſteht alſo für uns die Frage wur-
zeln die in dem A. E. beantragten Gemeindeverſammlungen noch in der monar-
chiſchen Einheit, oder ſind ſie ganz außerhalb derſelben event. alſo gegen die
ſelbe hingeſtellt? Die Antwort auf dieſe Frage kann ſich aber erſt aus dem
Verhältniß der Gemeindeverſammlung zum Gemeinderath und zu der Gemeinde-
verwaltung ergeben, weshalb wir zuvor die Beſtimmungen des A. E. hierüber

rkennen lernen müſſen.

2) Von der Wahl und Zuſammenſetzung des Gemeinderathes.
Der Gemeinderath beſteht in Gemeinden von 100—-500 Einwohnern aus

9, von 500 1000 Einwohnern aus 12, von 1000 2500 Einwohnern aus
15, von 2500--5000 Einwohnern aus 18, von 5000--10,000 aus 21 Mit-
gliedern u. ſ. w., ſo daß bis 100,000 Einwohner auf je 5000, über 100,000
Einwohner auf je 10,000 immer 3 Vertreter hinzukommen. Jn dem A. E.
iſt die Zahl der Gemeindevertreter bei weitem geringer angenommen auf
100,000 Einwohner kommen hier erſt 47 Vertreter. Nicht wählbar in den
Gemeinderath ſind die Beamten der executiven Staatsgewalt die zum ſtehenden
Heere gehörenden Perſonen. Die Mitglieder des Bezirksausſchuſſes. Jn dem
A. E. ſind überhaupt noch alle Perſonen, welche ein beſoldetes Amt der Ge
meinde verwalten oder irgendwie Gehalt eder Unterſtützung von derſelben be
ziehen, ausgeſchloſſen. Für den beſonderen Fall, daß Blutsverwandte gewählt
werden ſollten, wird in beiden Entwürfen übereinſtimmend feſtgeſetzt, daß allein
derjenige, welcher die meiſten Stimmen erhalten hat, zugelaſſen wird. Die
Dauer der Wahl wird in dem R. E. auf 3 Jahre, in dem A. E. auf 2 Jahre
beſtimmt Die Austretenden ſind wieder wählbar.

Jn dem Falle, daß eine Gemeinde mehrere Ortſchaften umfaßt, wird die
von jeder einzelnen Ortſchaft zu wählende Anzahl von Gemeindeverordneten
von dem Bezirks Ausſchuß ermittelt nach dem A. E. durch den Kreisrath.
Jn Gemeinden von mehr als 2500 Einwohnern geſchehen die Wahlen nach
Bezirken deren Umfang von dem Gemeinderathe feſtgeſetzt wird ungeachtet
dieſer Eintheilung können die Gemeindeverordneten aus allen Wahlbezirken ge
wählt werden. Die Wahl ſelbſt erfolgt nun folgendermaßen Von dem Ge
meindevorſtand wird eine Liſte der Wähler geführt, dieſelbe alljährlich berich
tigt, und vom 15. 30. April zur Einſicht der Gemeinde effen gelegt ent
ſtehen über dieſe Liſte Streitigkeiten, ſo entſcheidet zunächſt der Gemeinderath,
auf Berufung der Bezirksausſchuß. Vierzehn Tage vor der Wahl, welche im
October vorgenommen wird, werden die Wähler durch den Bürgermeiſter be
rufen dieſer führt auch den Vorſitz in der Verſammlung, oder ernennt die
Vorſitzenden der einzelnen Wahlbezirke. Die Wahl geſchieht durch geſtempelte
Stimmzettel nach abſolnter Stimmenmehrheit, gegen dieſelbe fann innerhalb
10 Tagen nach der Wahlverſammlung Beſchwerde erhoben werden. Beide

einfach durch Ja und Nein erfolgen muß die Wahlen erfolgen durch verdeckte Entwürfe ſtimmen in dem Wahlreglement faſt ganz überein.



3) Von der Zuſammenſetzung und Wahl des Gemeinde-
vorſtandes.

Jn Betreff des Gemeindevorſtandes weichen beide Entwürfe weſentlich
von einander ab. Nach dem R. E. beſteht derſelbe aus einem Bürgermeiſter,
einem Beigeordneten als deſſen Stellvertreter und einer Anzahl von Stadt
räthen, welche nach der Größe der Gemeinde verſchieden iſt. Jn Gemeinden
unter 2500 Einwohnern ſollen 2, unter 10,000 Einwohnern 3, unker 30,000
Einwohnern 4 Stadträthe erwählt werden unter 100,000 Einwohnern 8
u. ſ. w. Es iſt alſo hier die collegialiſche Einrichtung der Gemeindever-
waltung welche bisher in den öſtlichen Provinzen beſtand beibehalten und
auch auf die Rheinprovinz und Weſtphalen ausgedehnt worden. Für drin-
gende Fälle aber wird nach F. 55. der Bürgermeiſter ermächtigt, die oblie-
genden Geſchäfte vorläufig allein zu beſorgen, muß aber dem Gemeindevor-
ſtand in der nächſten Sitzung behufs der Beſtätigung oder anderweitigen
Beſchlußnahme Bericht erſtatten. Ebenſo iſt im Jntereſſe der Einheit der Ge-
ſchäftsführung die Zahl der Stadträthe beſchränkt und im Jntereſſe der Bil-
ligkeit ſind die Oberbürgermeiſter ganz beſeitigt. Jn Uebereinſtimmung mit
der collegialiſchen Verwaltung iſt auch das Jnſtitut der Bezirksvorſteher in
Gemeinden vor mehr als 2500 Einwohnern aus der Städte Ordnung von
1808 beibehalten worden. Dagegen erklärt ſich der A. E. entſchieden gegen
die collegialiſche Verwaltung. Eine collegialiſche Behörde, heißt es in den
Motiven, war für die Ausführung um ſo unnöthiger, als auch in Betreff der
Ausführung der Beſchlüſſe der Rath jedesmal derſelben zur Seite ſteht und es
folglich einer neuen Körperſchaft dazu nicht bedarf, zumal da die Aufſicht und
Entſcheidung über die wichtigſten Gegenſtände der Gemeindeverſammlung oder
größeren Körperſchaften übertragen iſt. Eine ausführende collegialiſche Behörde
würde alſo nur hemmend in dem Gemeindeleben haben wirken können. Eine
ſolche Einrichtung hat ſich in der Rheinprovinz wo ein ähnliches Verhältniß
zwiſchen Gemeinderath und Bürgermeiſter ſtattfindet, vollſtändig bewährt und
ſomit obigem Grundſatz thatſächlich Geltung verſchafft.

(Fortſetz ung folgt.

(Eingeſandt.)
Es dürfte wohl endlich an der Zeit ſeyn, daß der Ge-

müthszuſtand einiger Mitglieder der preußiſchen National-
verſammlung unterſucht und ihre Zurechnungsfähigkeit feſt-
geſtellt werde. Wenn Hr. Krauſe in der Sitzung vom
21. v. Mts. den Mitgliedern der Rechten den Rath giebt:
ſie möchten, um ſich vor Miß handlungen zu hüten, ſo ſtim-
men, wie es das Volk wünſche, ſo weiß man in der That
nicht, was man dazu ſagen ſoll. Unter Volk verſteht dieſer
Herr hiernach die Berliner Straßenjungen, die umherſtreifen-
den Taſchendiebe und Zuchthäuslinge, den durch Branntwein
und demokratiſche Wühlereien inflammirten ſonſtigen ſouve-
rainen Pöbel der Hauptſtadt. Nur von dieſem werden De-
putirte beleidigt und gemißhandelt, wird Rede- und Stimm-
freiheit unterdrückt. Wenn die Nationalverſammlung Be-
ſchlüſſe faßte, wie ſie das eigentliche Volk, die preußiſche
Nation, wünſcht, dann würden dieſe ganz anders ausfalken.
Dem Herrn Krauſe kann die Verſicherung gegeben werden,
daß in den Provinzen, die doch auch einen Theil des Vol-
kes bilden die Jndignation über das Benehmen der Ma-
jorität der Nationalverſammlung den höchſten Grad erreicht
hat, daß es in der Mark, in Pommern, in Oſt- und Weſt-
preußen, in Weſtphalen und Poſen, und vielleicht ſelbſt in
dem Wahlkreiſe des ehrenwerthen Herrn Krauſe nur eines
Mannes, eines Wortes, eines leiſen Anſtoßes bedarf, um
den Geſetzgebern in Berlin die wahre Stimmung des preu-
ßiſchen Volkes, mit deſſen Glück und Frieden die Herren
ein frevelhaftes Spiel treiben recht deutlich zu zeigen.
Wenn Herr Philipps das Miniſterium wegen Elbing inter-
pellirt, wo von den Behörden Alles gethan ſelbſt Militair
verwendet worden iſt, um die entſtandenen Unruhen zu däm-
pfen wenn er daſſelbe zu noch größerer Energie auffordert,
um der Schlange der Reaction den Kopf zu zertreten, ſo
hat dieſer Deputirte den frechſten Verhöhnungen der Geſetze
in der Hauptſtadt gegenüber kein Wort der Mißbilligung,
kein Wort, die Behörde zu unterſtützen, kein Wort, um die
hundertköpfige Hydra der Anarchie unterdrücken zu helfen
Wenn Herr Temme erklärt: der Berliner Pöbel, der die
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Mitglieder der Rechten wie Wiener-Würſtel an einer Schnur
aufzureihen droht, ſtehe auf einer hohen Stufe der Bildung,
vor dem brauche man ſich nicht zu fürchten, wohl aber vor
den 50,000 Mann Soldaten die Berlin cernirt halten ſo
hat Herr Temme einen hübſchen Maßſtab für ſeine eigene
Bildung aufgeſtellt; möge er doch gefälligſt angeben, welche
Gewaltthätigkeiten dieſe braven, bewunderungswerthen Trup-
pen gegen Mitglieder der Nationalverſammlung ausgeübt ha-
ben, was ſie gethan haben, den Herrn Temme und ſeine Mei-
nungsgenoſſen einzuſchüchtern Wenn Herr Waldeck, ein
Mitglied des oberſten Richter Collegiums des Landes, die
Arbeiter in ſeinen mächtigen Schutz nimmt, denen Verhöh-
nung jeder Geſetzlichkeit Luſt und Vergnügen iſt, die theure
Maſchinen zerſtören, welche nur aufgeſtellt ſind um ihnen
Arbeit zu verſchaffen, die ſich gegen die geſetzliche Macht
thatſächlich auflehnen ſo weiß man nicht, ob man mehr
an dem Verſtande, oder an dem Rechtsſinn, oder an der
Ehrenhaftigkeit dieſes Herrn zweifeln ſoll. Wenn andere
Deputirte, berüchtigten Namens von einer banquerott ge-
wordenen Firma ſprechen von einer Krone, die das Volk
am 18. März nur aus Gnade auf dem Haupte ihres erha-
benen Trägers gelaſſen habe, ſo weiß das wahre preußiſche
Volk ſolche Don-Quichotterie wohl zu beurtheilen, es weiß,
daß keiner dieſer Herren jetzt im Schauſpielhauſe ſäße, wen
das milde Herz und die Gnade des Königs ihm nicht die
Thüre geöffnet, daß ſie alle wie Spreu auseinanderſtäuben,
vielleicht Zufluchtsorte, wie der neue Berliner Diogenes ſu-
chen würden, wenn die Braunen des Königlichen Auges ſich
zuſammenzögen und ſein Münd das qquos ego! ſpräche.
Wenn der Adler ſeine Schwingen regt, verkriechen ſich die
Vögel der Nacht. Der berühmte Steinſche Antrag hat dies
hinreichend bewieſen es bedarf nur eines Armeebefehles, und
die geſtrengen Herren bücken ſich mit äußerſter Zufriedenheit.
Doch! was helfen alle Worte! was helfen die vernünſtjgſten
Vorſtellungen! Die Leute haben Ohren aber ſie wollen
nicht hören, ſie wollen nicht verſtehen und einſehen was
zum Frieden des Landes dient. Die Geſchichte wird ihnen
einſt ihr Urtheil ſprechen und ihre Namen der Nachwelt
überliefern zum Abſcheu und zur Verwünſchung von Mil-
lionen! Die Provinzen fangen endlich an, einzuſehen, wo-
hin die Abſtimmungen in der Nationalverſammlung noth-
wendig, unausbleiblich führen müſſen. Es giebt in ihnen
wohl nur wenige beſchränkte Köpfe, die eine Reaction, d. h.
eine Rückkehr zum Alten, für wünſchenswerth, oder nur mög-
lich halten. Alle wollen die Freiheit, eine vernünftige Frei-
heit, aber alle ſehen auch ein, daß dieſe auf dem Wege, den
die Geſetzgeber im Schauſpielhauſe eingeſchlagen haben, un-
möglich iſt. Ueberall in den Provinzen regt es ſich und
bewegt es ſich. Jm Friedeberger Kreiſe dachte bisher Nie-
mand an Volksverſammlungen und Vereine, man vertraute
den Volksvertretern, ihrer Vaterlandsliebe, ihren redlichen
Abſichten. Jetzt aber, wo dieſe unſeren Deputirten Schutz
und Sicherheit verweigern, wo ſie nichts thun, dem allge-

meinen Elend, dem um ſich greifenden Verderben zu ſteuern,
jetzt hat ſich auch hier ein Preußenverein für eon-
ſtiütutionelles Königthum gebildet, in wenigen Tagen
viele hundert Mitglieder gewonnen und wird deren noch
Tauſende gewinnen, denn unter den 42,000 Bewohnern
des Kreiſes giebt es nicht hundert, die die Grundſätze und
Tendenzen dieſes Vereins nicht theilten. So ſieht's in al-
len benachbarten Kreiſen aus ſo ſieht's bis zur ruſſiſchen
Gränze aus, und die Herren im Schauſpielhauſe dürfen nur
noch eine Weile fortfahren, die heiligſten Gefühle des Vol-

kes zu verletzen, die theuer bezahlte Zeit mit den elendeſten
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trivialſten Dingen hinzubringen, ſtatt dem Lande eine brauch-
bare Verfaſſung und mit ihr Frieden, Ruhe und Wohlſtand
wiederzugeben, dann werden ſie eine Reaction hervorrufen,
der die bärtigen Helden auf der Linken den Kopf nicht ſo
leicht eindrücken werden.

Die politiſche Geſpenſterfurcht.
Wenn du auf einem Brette über einen Abgrund gehſt

und neben dir rechts und links feſte Geländer haſt, ſo gehſt
du, ohne dich anzuhalten, furchtlos hinüber. Aber ohne
Geländer fürchteſt du dich, fällſt auch wohl wirklich aus
purer Furcht hinab. Wovor fürchteſt du dich alſo die Katze
klettert auch ohne Geländer furchtlos über Abgründe, weil
ſie geſchickt iſt. Du fürchteſt dich alſo vor deiner eigenen
Ungeſchicklichkeit, vor deinem Mangel an Begabung. Und
eben dieſer Mangel macht dir auch jene Aufgabe thatſächlich
gefährlich, welche an ſich gar nicht gefährlich iſt. Genau ſo
iſt es mit jeder anderen Furcht, mit der Furchtſamkeit über-
haupt. Der Fürchtende fürchtet ſich allemal vor ſich ſelbſt,
vor ſeiner eigenen Unfähigkeit, eine vorliegende Aufgabe
theoretiſch oder practiſch, materiell oder geiſtig zu bewäl-
tigen. Der Geſchickte auf allen Gebieten, geiſtigen und
körperhaften, kann leicht tapfer ſeyn.

Der Wilde und Ungebildete fürchtet Blitz und Donner,
Sonnen- und Mondfinſterniſſe, der naturwiſſenſchaftlich
Gebildete begreift dieſe Erſcheinungen und damit hört er
auf, ſie zu fürchten, und beginnt, ſie nach Erfahrungsſätzen
unſchädlich zu machen. Der heutige Schiffsherr fürchtet das
Verunglücken ſeiner Waaren nicht mehr, er verſichert ſie.
Der ächte Steuermann fürchtet ſich im Sturm nicht, ſondern
er nimmt ſich doppelt zuſammen, um ihm kraftvoll zu wider-
ſtehen. Daraus geht hervor, daß auch in rein ideellen Din-
gen der Furchtſame ſich nur vor ſeiner eigenen Dummheit
oder Ungeſchicklichkeit fürchtet, und daß ihm eben dadurch
die gefürchteien Dinge ſchädlich werden. Wer an den Teufel
glaubt, für den iſt er da, und wer ſich vor Geſpenſtern fürch-
tet, dem erſcheinen ſie, den necken ſie. Wer den Tod fürch-
tet, der ſtirbt in einem fort. Genau ſo iſt es mit der ſich
jetzt ſo ungebührlich oft äußernden Furchtſamkeit in Betreff
der eben allgemein graſſirenden politiſchen Fragen. Wie
kann man ſich z. B. vor der Anarchie oder Pöbelherrſchaft,
vor dem Umſturze fürchten, außer wenn man ſich ihm nicht
gewachſen fühlt? Wir leben gewiſſermaßen ſchon faſt mitten

rin all' dieſen Dingen überall giebt es Leute, welche den
Umſturz alles Veſtehenden in Deutſchland predigen, welche
Recht, perſönliche Sicherheit umſtürzen wollen aber wie
weit ſind ſie denn mit ihren Predigten? Jch behaupte keck
und die Erfolge haben es gelehrt, daß nur dem die Gefahr
droht, dem die Einſicht in dieſelbe bei Zeiten gefehlt hat;
wer bei Zeiten ihre Quellen klar erkannt hat, für den be-
ſteht ſie nicht mehr.

So und nicht anders iſt es gegenwärtig auch mit der
allgemeinen Geldnoth. und war es im verfloſſenen Jahre
mit der Getreidenoth. Es fehlt heut eben ſo wenig an Geld,
als es vergangenes Jahr an Korn fehlte. Aber die Furcht-
ſamen halten das baare Geld zurück, kündigen ihre Kapitale
bei den Banquiers, ziehen ihre Sparkaſſengelder maſſenweiſe
zurück, vergraben ihr Gold und Silber in den Kellern.
Und was erzielen ſie damit? Eben das, was ſie fürchten.
Sie ſelbſt werden arm weil ſie keine Zinſen mehr einneh-
men, weil ihre Staatspapiere, ihre Hypotheken damit immer
werthloſer werden. Sie machen den Kaufmann, den Hand-
werker arm ſie machen Tauſende von Arbeitern brodlos,
weil es zwar nicht an Arbeit fehlt, aber an Geld, um ſie

auszuführen. Und das Schlußreſultat von Allem, was
wird es ſeyn? Soll etwa dadurch bei den Beſitzloſen die
Achtung vor dem Eigenthume geſteigert werden, wenn durch

die Furcht der Beſitzenden Tauſende brodlos werden Nim-
mermehr! Sondern eben dadurch kann und muß die jetzige
an vielen Orten beſtehende richtungsloſe Aufregung und Un-
ordnung eine beſtimmte Richtung erhalten die dem Furcht-
ſamen am Schädlichſten werden wird.

Aber die Furcht hat mit andern Gemüthsbewegungen
auch das gemein, daß ſie die Sinnesorgane lähmt. Der
Fürchtende ſieht und hört nicht mehr, weil ſein Phantaſie-
gebild an die Stelle der Wirklichkeit getreten iſt. Er ſtößt
ſeinen Freund der ihm helfen, das heißt, ihn wieder zu
ſich bringen will, von ſich zurück, um ſich fortzufürchten.
Laßt Euch doch dies zu Herzen gehen Uebet Vernunft und
Billigkeit, prüfet die Sachen anſtatt ſie blind zu fürchten,
laßt Euch nicht durch Gemüthsbewegungen imponiren und
malt den Teufel nicht an die Wand, ſonſt kommt er!

Als in einem öffentlichen berühmten Unterrichtsinſtitut
zu Leipzig unlängſt die Prüfungen abgehalten wurden, kamen
die Fragen vor: „Wie nennt man Abendmahl mit einem
andern Werte „Kommunion.“ „Und Diejenigen,
welche dieſe Feierlichkeit begehen Ohne ſich zu beſin-
nen rief ein Knabe: „Kommuniſten.“

Am 21. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Diac. Simon; Nachm. Herr

Adj. Weiß.
Stadtkirche:

Hartung.
Nach der Vormittagspredigt öffentliche Beichte und Abendmahl, gehalten

vom Herrn Paſt. Schellbacch.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Pfarrverweſer Kötteritz.

Vorm. Herr Paſtor Schell bach Nachm. Herr Diar.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Trompeter Bätge ein Sohn Geſtorben:

dem Gensd'arm Förſter, 43 J. alt, am Blutſchlage.
Stadt. Geboren: dem Zimmermann Wolf eine Tochter dem

Schneider Stahler ein Sohn dem Bürger und Uhrmacher Freund eine Toch
ter eine außerehel. Tochter ein außerehel. Sohn eine außerehel. Tochter.

Geſtörben: die hinterl. Wittwe des Schmiedemſtrs. Walther, 61 J. alt,
am nerv. Fieber; der älteſte Sohn des Handarbeiters Albrecht, im 9. J., am
Schlage die hinterl. Wittwe des Bürgers und Schuhmachermſtrs. Biebach,
im 49. J., an Bruſtkrampf der dritte Sohn des Kaufmanns Friedrich Jun-,
6 J. 3 M. alt, an Gehirnentzündung.

Neumarkt. Geboren: dem Maurer Frücke ein Sohn. Ge
ſtorben: der jüngſte Sohn des Mühlknappen Kühne, im 1. J., an Krämpfen.

Altenburg. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Zeug und Lein-
webermeiſters Künzel, 2 J. 9 M. alt, an Maſern.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeerereeree e c c

JBekannt machungen.
Lieitations-Termin.

Die Anfuhre von
158 Schtrth. rohen Kies, aus den Kieslagern bei Holleben

und Delitz a. B., und
158 Schtrth. Kohlenſandſteinen, aus den Steinlagern

daſelbſt,
zur Jnſtandſetzung der Halle-Naumburger Straße zwiſchen
Lauchſtedt und Holleben, ſoll an die Mindeſtfordernden ver-
dungen werden, wozu Termin auf

Freitag den 17. November d. JSs.,
Vormittags 11 Uhr,

im Gaſthofe zu Delitz a. B. anberaumt iſt.
Merſeburg, den 6. November 1848.

Der Wegebanmeiſter Schulze.



3 98

S e 22

Hausverkauf. Einladung. Künftigen Sonntag und Montag, als SDas der Commun Möritzſch gehörige Hirtenhaus ſoll den 12. und 13. November, ladet zur Kirmes ergebenſt ein
in Folge der Separation und unter Genehmigung den rin Bündorf, den 9. November 1848. Horn.
Kreislandraths zu Merſeburg Sonntags den 75. November Dank. Für die Theilnahme, welche bei dem meinen
d. Js. Nachmittags um 2 Uhr, in der Schenke daſelbſt guten Vater betroffenen Unglücksfalle und während ſeinesmeiſtbietend öffentlich verkauft werden. Die Bedingungen kurzen Kraukenlagers ſo vielſeitig Lewieſen Worren iſt ſo
werden vor dem Termine bekannt gemacht. wie für die ſo zahlreiche Begleitung zu ſeiner Ruheſtätte,

Möritzſch, den 31. October 1848. ſage ich meinen tiefgefühlten Dank.
Die Gemeinde daſelbſt. Schkopau, den 8. November 1848.

Auction in Halle a. d. Saale. Otto v. Trotha, Domherr.Dienstag den 14. d. M. Vormittags 10 Uhr, ſollen Von mehreren Seiten her dazu veranlaßt, erlaube ich
in der Pianoforte- Niederlage der Herren Steingräber et Comp., mir, Folgendes zur öffentlichen Kenntnißnahme zu bringen. A.
Barfüßerſtr. Nr. 90., um einen ſchnellern Geſchäfts- Das hieſige Mädchen Jnſtitut, das ſeit einem halben
betrieb zu bezwecken: Jahre unter meiner Leitung ſteht, kann wenn die Koſten

A Stück Jnſtrumente, ſehr gut gearbeitet und von ſchö ſeiner Erhaltung nicht durch den Eintritt einer genügenden
nem, vollem, gleichmäßig und klangreichem Tone, als: Anzahl neuer Schülerinnen gedeckt werden, nur noch bis Ve

1 großer Coneertflügel, engliſcher Conſtruction und Oſtern 1849 fortbeſtehen. Von dem gegenwärtigen Stande der
Metallblatte, der Anſtalt hat die letzte öffentliche Prüfung Zeugniß ab well

1 Stutzflügel, deutſcher Conſtruction und Metallblatte, gelegt, und ich darf, hinzufügen, daß die angeſtellten Lehrer pfli
1 kl. Flügel und 1 tafelförmiges Pianoforte, gern bereit ſind mit allem Eifer und aller Treue auch fer auf

meiſtbietend verkauft werden. (Die Jnſtrumente ſtehen täg- nerhin dem Jnſtitute ihre Kräfte zu widmen und frühere im
lich zur Anſicht.) Mängel, die ihren Grund in dem leider allzu häufigen Leh- desJ. H. Brandt, rerwechſel fanden, immer mehr zu beſeitigen. Jch bin zu der

Auctions-Commiſſar und Taxator. de er e a v v e Weg zuS v e u J Zur Als bahnen, daß diejenigen Eltern, welche ihre Kinder zu Oſterne egräber et Comp. als ſehr vorzüglich, ſowohl hinſichtlich des e ken äueten Vabälniſſen des Juſtinn ten
ſchönen, vollen an W auch re apewen Spielart und a es ſich on ar Weihnaten iſcpieren haben nen e Pe
der dauerhaften ſoliden Bauart t Naue daſſelbe noch länger fortbeſtehen könne, oder nicht. Sollte W

Univerſitäts Muſikdirector ſich die genügende Anzahl von Schülerinnen bis dahin nicht e
z finden, ſo muß das Jnſtitut jedenfalls zu Oſtern geſchloſſenHolz- erkauf. werden im entgegengeſetzten Falle aber würde es unter den S

Auf dem Rittergute Dehlitz a. d. S. bei Weißenfels, früheren Bedingungen fertbeſtehen, wenach das Schulgeld Leit
ſollen in Der erſten und zweiten Klaſſe vierteljährlich praen. 4 Thlr.den 26. November d. J., von Morgens 10 Uhran, Sgr. 6 Pf. und in der dritten 2 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf. An
pp- 100 Stück rüſterne Stämme bis zur Länge von 40 beträgt und außerdem für jedes Kind, das an dem Unkter-
Fuß und einer Stärke ven 18 Zoll am Stamm Ende, be h n weiblichen Handarveten Sho nimmt vierteljähr- u
ſonders für Wagner geeignet, ſo wie eine Partie lindenes lich 22 SIr, 6 Pf. gezahlt wird. Wenn drei Schweſtern Mi
Nutz und Brennholz, gegen baare Zahlung öffentlich meiſt- zugleich die Anſtalt beſuchen ſo beträgt das Schulgeld für ſter
bietend verſteigert werden. die dritte nur die Hälfte. Die Eltern übernehmen ſonſt nur Kri7777 noch die Verpflichtung, das etwaige Ausſcheiden ihrer Kin- glei

Holz-Anetion,. Es ſollen Montag den 20. Novem der ein halbes Jahr vorher anzuzeigen. Für Auswärtige m
ber, Vormittags 9 Uhr, 117 Stück Pappeln und Ellern anf diene noch zur Nachricht, daß Madame Hauſchild, welche ſter
dem Gemeindeanger zu Geuſan an den Meiſtbietenden ver die weibliche Aufſicht im Jnſtitute führt, gern bereit iſt, ei-
kauft werden. Hauptmann, Richter. nige Mädchen unter annehmlichen Bedingungen bei ſich auf-

Logisvermiethung. Eine Stube nebſt Küche und zunehmen. Anſonſtigem Gelaß kann zum 1. Januar k. J. bezogen werden Merſeburg, den 9. November 1848.

in der Unteraltenburg Nr. 758. K. Weiß, Adj. min. NaLogi s yermtety nung Eine r nebſt Zubehör A. vom Monat Det aber a
eht von jetzt an zu vermiethen an ein lediges Frauenzim- u ſs- o ſ. vf- Soe oder Wittwe Zu erfragen auf dem Dom Nr. 271. Scheffel S eekn Pfund c

Anzeige. Drei Stuben ſind bei Unterzeichnetem vom Werte c 1 7 Schweineff. 6
1. Jannar 1849, wovon eine gleich bezogen werden kann, Hafer 18 A. Butter e V
zu vermiethen. Erbſen 8 9 Branntwein Srt. derAuch ſind bei demſelben gute lange Pflaumenbäume zu Vuſen 2 6 31 Bier Sihaben. Chriſtian Bauer, Gärtner. Kartoffeln 18 61 Hen Centner 25 deVerloren. Rindfleiſch Pfund 3 31 Stroh Schock 45 e

Der Finder eines am 6. d. M. abhanden gekommenen Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis wi
Siegelrings mit gravirtem rothen Stein wird gebeten, den- u Montag Abend gefälligſt einzuſenden.

ſelben in der Redaction dieſes Blattes abzugeben. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg
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